 Erbschein § 2353 BGB ff. + §§ 352 FamFG ff.

· der Erbschein begründet die (widerlegbare) Vermutung, dass dem/den im Erbschein bezeichneten Erben das Erbrecht zusteht § 2365 BGB
· wer ein, auf Grundlage des Erbscheins, Rechtsgeschäft mit den Erben tätigt, wird Eigentümer, auch wenn sich der Erbschein als unrichtig herausstellt → Erbschein genießt öffentlichen Glauben (§ 2366 BGB)
· zuständig ist das Amtsgericht, in welchen Bezirk der Erblasser seinen letzten gewöhnlichen Aufenthalt hatte (§ 2353 BGB + 343 FamFG)

Erbschein kann beantragt werden von:

· jedem Erben (gesetzlich/testamentarisch), 
· Gläubiger (zur Zwangsvollstreckung gegen die Erben),
· diejenigen, die im Fall der Unwirksamkeit einer Verfügung von Todes wegen, Erben sein würden,
· Testamentsvollstrecker
· Vorerbe/Nacherbe

· Angaben über den Antrag: siehe § 352 FamFG
· Antragssteller muss durch Vorlage öffentlicher Urkunden nachweisen, dass die beantragte Erbfolge richtig ist→ bei Beantragung eines Erbscheines besteht eine Bringepflicht des Antragstellers (§ 352(3) FamFG)
· der Antrag (Erbscheinsverhandlung) beinhaltet eine eidesstaatliche Versicherung, die vor einem Notar oder Gericht abgegeben werden muss (§ 352 (3) 3. FamFG)
· einer der Erben kann für eine Erbengemeinschaft einen Erbschein beantragen; im Antrag muss aber stehen, dass alle die Erbschaft angenommen haben 
· (§ 352a (3) FamFG)
· die Erben können auch jeder für sich einen Teilerbschein beantragen (aber in der Praxis eher unbrauchbar)
· der Erbschein wird erteilt, wenn das Gericht die erforderlichen Tatsachen für richtig erklärt ( alle Urkunden sind vollständig) (§ 352 e FamFG) → Feststellungsbeschluss

das Erbscheinsverfahren besteht aus:

· Erbscheinsverhandlung (Notar/Gericht)
· Feststellungsbeschluss (wird vom Gericht nur in der NL-Akte z.d.A. erlassen) 
· Erteilung des Erbscheins 

funktionell zuständig
· Rechtspfleger = bei gesetzlicher Erbfolge (§ 16 6. RpflG)
· Richter = bei testamentarischer Erbfolge und Auslandssachen

Erbscheinserteilung 
· die Ausfertigungen werden nummeriert (um zu wissen, wie viele im Umlauf sind, falls dieser unrichtig sein sollte) (§ 25 (4) Richtlinien f. die Fertigung des Schreibwerks)
· auf der Urschrift wird vermerkt, wer welche Ausfertigung wann erhielt
· es soll ein Prägesiegel an der Ausfertigung angebracht (§ 25 (5) Richtlinien für die Fertigung des Schreibewerks), Ausnahmen werden ggf. durch den jeweiligen Präsidenten /Präsidentin des Amtsgerichts genehmigt
· ist ein Erbschein unrichtig (durch falsche Angaben oder Auffinden eines Testaments) muss dieser eingezogen und/ oder für kraftlos erklärt werden (§ 2361 BGB + 353 FamFG)
· vermeintliche Erben haben den Erbschein herauszugeben und den Nachlass an die wirklichen Erben bzw. den Verbleib des Nachlasses Auskunft zu geben (§ 2362 BGB i.V.m. § 353 FamFG)
· ein Erbschein kann auch nur gegenständlich beschränkt sein (§ 352 c FamFG); dies bietet sich bei Gegenständen (z.B. Grundstücke), die sich im Ausland befinden an → ← Europäisches Nachlasszeugnis

· für die Erteilung ist eine Gebühr fällig, richtet sich nach dem Nachlasswert 
Nr. 12120 Gebührentabelle (GNotKG)



Testamentsvollstrecker/ -zeugnis §§ 2197 BGB ff. + 2368 BGB

Sinn:
· der geäußerte Wille des Erblassers soll verwirklicht werden 
· durch den Testamentsvollstrecker sollen evtl. vorhandene Konflikte innerhalb der Erbengemeinschaft vermieden oder gemindert werden
· ggf. kann durch die Sachkunde des Testamentsvollstreckers  der Nachlass für die Erben wirtschaftlich verwaltet werden, wenn diese z.B. geschäftlich unerfahren sind 

Der Testamentsvollstrecker hat den letzten Willen des Erblassers auszuführen, den Nachlass zu verwalten und die Auseinandersetzung vorzunehmen 
(§§ 2203 – 2205 BGB)

wird bestimmt durch:
· ein Testament (§ 2197 BGB)
· auf Ersuchen des Erblassers von einem Dritten (§ 2198 BGB) oder
· das Nachlassgericht (§ 2200 BGB) 

· der Nachlass steht den Erben zu, durch den Testamentsvollstrecker werden die Verfügungsbefugnisse der Erben aber beschränkt
· der Testamentsvollstrecker kann grundsätzlich über den Nachlass verfügen, ist aber gegenüber den Erben zu einer ordnungsgemäßen Verwaltung verpflichtet
· der Erblasser kann durch Testament die Befugnisse seines Testamentsvollstreckers beschränken oder erweitern
· der Test.-vollstrecker kann das Amt annehmen bzw. ablehnen, diese Erklärung erfolgt vor dem Nachlassgericht (§ 2202 BGB)
· auf Antrag kann ein Testamentsvollstreckerzeugnis beantragt werden, die Vorschriften des Erbscheinsantrags sind entsprechend 
· funktionell zuständig ist der Richter






Europäisches Nachlasszeugnis (ENZ) Art 62 ff. EuErbVo

· gilt für Erbfälle nach dem 16.08.2015
· ist ein Nachweisdokument für die Erben, um die Rechtsstellung am Nachlass gegenüber anderen europäischen Mitgliedstaaten beweisen zu können 
(Art. 63 2.a EuErbVo)
· für die Erteilung des ENZ ist ein Antrag sowie eine eidesstaatliche Versicherung notwendig (Art 65 EuErbVo)
· zuständig ist das Gericht, in welchem Bezirk der Erblasser seinen letzten Wohnsitz hatte (Art. 64 EuErbVo)
· es wird keine Ausfertigung, sondern eine beglaubigte Abschrift gefertigt, die 6 Monate gültig ist (Art. 70 (3) EuErbVo)
· die Gültigkeitsfrist bzw. eine neue beglaubigte Abschrift kann gegen Entgelt verlangt werden
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